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Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn für das 

Förderprogramm Sachsen-Anhalt INVESTIERT (Stand: 25.01.2022) 
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Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit Ihrem beantragten Vorhaben vor 

der Erteilung einer Fördergenehmigung (Zuwendungsbescheid) beginnen. Die Hinweise 

betreffen einzelne Pflichten, die bereits vor Erteilung des Zuwendungsbescheides bzw. 

Zuweisungsschreibens besonders wichtig sind. Die vollständigen Pflichten, die mit der 

Förderung verbunden sind, werden im Zuwendungsbescheid geregelt.  

1. Verwendung der beantragten Förderung 

Die Ausgaben, die der beantragten Förderung zugrunde liegen, sind wirtschaftlich und 

sparsam zu tätigen. 

2. Vergabe von Aufträgen 

Allgemeine Pflichten bei der Auftragsvergabe: 

Aufträge sind nach wirtschaftlichen und wettbewerblichen Gesichtspunkten an 

leistungsfähige Anbieter zu vergeben.  

Bei Aufträgen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 5.000 Euro je Los (ohne 

Umsatzsteuer) sind mehrere – grundsätzlich mindestens drei – Anbieter zur 

Angebotsabgabe aufzufordern. Dies gilt nicht bei Aufträgen für Leistungen im Rahmen einer 

freiberuflichen Tätigkeit, sofern eine Vergütung nach den einschlägigen sich aus 

Rechtsvorschriften ergebenden Gebühren- oder Honorarordnungen erfolgt. Die Einholung 

der Angebote und die Auswahlentscheidung sind schriftlich auf dem Formular „Vermerk über 

die Erteilung eines Auftrags“ (siehe Downloadbereich des Förderprogramms im 

Internetauftritt der IB) zu dokumentieren.   

Sofern die zuwendungsfähigen Ausgaben Ihres Vorhabens zu insgesamt mehr als 50 % 

durch Zuwendungen der öffentlichen Hand (einschließlich Zuwendungen von anderen 

Zuwendungsgebern, z. B. Bund) gefördert werden, sind bei der Vergabe von Aufträgen mit 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wirtschaft/Auftragsvermerk_AU-1-001_2014-2020.pdf
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wirtschaft/Auftragsvermerk_AU-1-001_2014-2020.pdf


Seite | 2  
 

einem voraussichtlichen Auftragswert über 100.000 Euro je Los (ohne Umsatzsteuer) 

folgende Vorschriften in der jeweiligen Fassung zu beachten:  

 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen Teil A (VOB/A), 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Vergabe- 

und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A Abschnitt 1), 

 Rechtsvorschriften und Runderlasse über Ausnahmeregelungen bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge. 

Sofern es sich um Aufträge handelt, die auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen im 

Sinne von § 4 VOL/A vergeben werden, müssen auch die Rahmenvereinbarungen unter 

Einhaltung der jeweils geltenden Vergabevorschriften zustande gekommen sein. 

3. Abgrenzung – getrennte Buchführung 

Auf der Grundlage des verwendeten Buchführungssystems ist zu gewährleisten, dass 

jederzeit eine eindeutige Identifizierbarkeit des aus EU-Strukturfonds-Mitteln 

finanzierten Vorhabens möglich ist. Daher ist über alle Finanzvorgänge im Rahmen 

des Vorhabens gesondert Buch zu führen oder ein geeigneter, vorhabenbezogener 

Buchführungscode zu verwenden. 

4. Publizität und Kommunikationspflichten 

4.1. Vorhaben, die aus EU-Strukturfonds-Mitteln gefördert werden, unterliegen 

Verpflichtungen zur Information und Kommunikation über das geförderte Vorhaben, 

welche spätestens ab der Genehmigung des Vorhabens umzusetzen sind. Es sind 

deshalb Vorkehrungen für die unverzügliche EU-strukturfondskonforme Umsetzung 

nach der Genehmigung des Vorhabens zu treffen. Die aktuelle und jeweils gültige 

Fassung des Leitfadens für die Vorschriften zu Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen sowie Mustervorlagen stehen im Europaportal 

(www.europa.sachsen-anhalt.de) unter https://lsaurl.de/YDSQ zur Verfügung.  

Für dieses Vorhaben, das im Rahmen von REACT-EU finanziert wird, ist gem. Artikel 

92b Absatz 14 Verordnung (EU) 1303/2013 das EFRE Signet-Paar mit dem Zusatz 

„REACT-EU: Als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert" 

zu verwenden. Dieses REACT-Logo steht als JPG-Dateiunter folgendem Link im 

Europaportal zum Herunterladen zur Verfügung: 

https://europa.sachsen-anhalt.de/esi-fonds-in-sachsen-anhalt/informationen-fuer-

antragsteller-beguenstigte/informations-kommunikationspflichten/efreesf/ 

 

http://www.europa.sachsen-anhalt.de/
https://lsaurl.de/YDSQ
https://europa.sachsen-anhalt.de/esi-fonds-in-sachsen-anhalt/informationen-fuer-antragsteller-beguenstigte/informations-kommunikationspflichten/efreesf/
https://europa.sachsen-anhalt.de/esi-fonds-in-sachsen-anhalt/informationen-fuer-antragsteller-beguenstigte/informations-kommunikationspflichten/efreesf/
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4.2. Sofern Informations- und Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Flyer) für das Vorhaben 

geplant sind, ist Vorsorge zu tragen, dass dazu unverzüglich nach der Genehmigung 

auf die Unterstützung aus REACT-Mitteln hingewiesen werden kann. Diese Hinweise 

sollten folgende Elemente enthalten:  

das Signet-Paar (Landessignet, Unionslogo und Hinweis auf den europäischen Fonds), 

- optional das Logo: „HIER INVESTIERT EUROPA…“ 

5. Zusätzliche richtlinienspezifische Festlegungen 

5.1. Mit dem von Ihnen im Antrag vorgestellten Vorhaben kann begonnen werden, sobald 

der Förderantrag bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt eingegangen ist.   

5.2. Als förderrechtlicher Beginn ist grundsätzlich bereits der verbindliche Abschluss eines 

Lieferungs- oder Leistungsvertrages im Zusammenhang mit dem Vorhaben anzusehen 

ist. Die Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens, Planungsarbeiten für das 

Vorhaben und erforderliche Gutachten zur Beurteilung der Förderfähigkeit gelten 

hingegen nicht als Vorhabensbeginn.  

5.3. Vorsorglich weisen wir Sie darüber hinaus darauf hin, dass bei einer Gewährung eines 

Investitionszuschusses die Auszahlung der Fördermittel auf Basis von 

Rechnungsoriginalen über förderfähige Investitionsausgaben sowie den dazugehörigen 

Originalen der Kontoauszüge erfolgt. Die Bezuschussung von Barzahlungen ist 

ausgeschlossen. 

 

 

 


